
Hemmelskamp, Jens; Neuser, Uwe

Article  —  Digitized Version

Die EG-Umwelt-Audit-Verordnung: Anreiz zu Innovationen
oder zu potemkinschen Dialogen?

Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung

Provided in Cooperation with:
German Institute for Economic Research (DIW Berlin)

Suggested Citation: Hemmelskamp, Jens; Neuser, Uwe (1994) : Die EG-Umwelt-Audit-
Verordnung: Anreiz zu Innovationen oder zu potemkinschen Dialogen?, Vierteljahrshefte zur
Wirtschaftsforschung, ISSN 0340-1707, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 63, Iss. 4, pp. 386-403

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/141073

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://hdl.handle.net/10419/141073
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


Die EG-Umwelt-Audit-Verordnung — 
Anreiz zu Innovationen oder zu potemkinschen Dialogen?

von Jens H e m m e l s k a m p *  und Uwe Neus e r * *

1. Einleitung

Angesichts der Herausforderungen des internationalen 
Wettbewerbs sind technischer Fortschritt und Innovatio
nen wesentliche Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen, da durch die Entwicklung und Einführung 
neuer Produkte und Produktionsverfahren die Nachfrage 
belebt sowie die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen 
auf sich ändernde Rahmenbedingungen verbessert wird1.

Auch vor dem Hintergrund wachsender Umwelt- und 
Ressourcenprobleme können technologische und organi
satorische Innovationen in der Produktion und bei Produk
ten zur Verringerung der Umweltbelastungen und zur effi
zienteren Nutzung von natürlichen Ressourcen beitragen. 
Die Entwicklung und der Einsatz von energie- und rohstoff
sparenden Prozeßtechnologien oder von kompostierbaren 
Produktverpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen 
sowie die rationellere Energienutzung, u.a. durch Fern
wärme oder Netzleittechnik sind hierfür Beispiele. Insbe
sondere in der chemischen Industrie sind solche umwelt
bezogenen Innovationen bereits ein sehr wichtiges Innova
tionsziel2.

Einen wesentlichen Einfluß auf die Realisierung umwelt
bezogener Innovationen hat die staatliche Umweltpolitik. 
Diese wird in den Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union (EU) vor allem durch einen politisch-administrativ 
gesteuerten, produktionstechnischen Umweltschutz auf 
der Basis von Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und 
Technischen Anleitungen geprägt. Dabei entstehen die In
novationswirkungen überwiegend im Bereich von End- 
of-the-Pipe-Technologien und von administrativ erzwunge
nen Wirkungsgradverbesserungen bei der Emissionsmin
derung. Es zeichnet sich jedoch ab, daß zukünftig die Ver
besserung der Umweltsituation durch integrierte Umwelt
schutztechnologien umweltverträglicher und teilweise 
auch produktiver zu erreichen sein wird. Die Ergänzung 
des ordnungsrechtlichen Instrumentariums durch ökono
mische Instrumente könnte die notwendigen Innovationen 
im Bereich integrierter Technologien unterstützen.

Als Schritt in Richtung eines verstärkten Einsatzes 
marktwirtschaftlicher Instrumente in der Umweltpolitik hat 
der Europäische Rat die Umwelt-Audit-Verordnung konzi

piert, welche seit dem 13.7.1993 die freiwillige Teilnahme 
von Unternehmen an einem Umwelt-Audit-Verfahren re
gelt. Sie stellt ein in allen Mitgliedsstaaten der Europäi
schen Union geltendes und unmittelbar umzusetzendes 
Regulierungsinstrument dar.

Als Audit kann dabei allgemein die systematische Unter
suchung von Arbeitsweisen und Anweisungen in einem 
Unternehmen mittels eines Soll-Ist-Vergleichs verstanden 
werden. Ein Umwelt-Audit bezieht sich speziell auf gesetz
liche, administrative, technische und organisatorische 
Aspekte, die für den Umweltbereich relevant sind.

Im folgenden Kapitel wird zunächst ein Überblick über 
die Entwicklung und die Zielsetzung dieses Instruments 
der Umweltpolitik gegeben. Die möglichen Wirkungspo
tentiale, die die Durchführung von Umwelt-Audits im allge
meinen erschließen kann, werden in Kapitel 3 kurz 
beschrieben. Kapitel 4 charakterisiert die Anforderungen 
und den Verfahrensablauf der EG-Verordnung. Darauf auf
bauend wird in Kapitel 5 eine eingehende Analyse der Ver
ordnung aus juristischer und ökonomischer Sicht durchge
führt, die insbesondere Innovationswirkungen berücksich
tigt. Abschließend wird in Kapitel 6 das Resümee der Arbeit 
gezogen.

2. Entstehungsgeschichte und Ziele 
des Umwelt-Audits

Die sich verschärfende Umweltproblematik und die 
damit verbundene gestiegene Sensibilität für Umwelt
schutzbelange wirkt sich zum einen in einem größeren öko
logischen Bewußtsein der Konsumenten und ansatzweise 
in einem daraus resultierenden umweltorientierten Kauf
verhalten aus3. Zum anderen sehen sich die Unternehmen 
mit einer zunehmenden Zahl ordnungsrechtlicher und

* Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)

** Rechtsreferendar, Darmstadt

1 Vgl. Bollmann (1990).

2 Vgl. Felder et al. (1994), S. 28.

3 Vgl. u.a. Umweltbundesamt (1993), S. 154 ff. und Wenke 
(1993).
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Abbildung 1
Betrieblicher Umweltschutz zwischen gesetzlichen Erfordernissen und Marktbedürfnissen

neuerdings auch marktwirtschaftlicher Umweltregulierun
gen konfrontiert. Diese Entwicklungen bedingen für die be
troffenen Unternehmen unterschiedliche Probleme:

— längere Genehmigungsverfahren für neue Produk
tionsverfahren oder Produktionsstandorte,

— Auseinandersetzungen mit Anliegern von Standorten,

— Imageschäden durch produkt- und produktionsbe
dingte Schadensfälle,

— veränderte Ansprüche der Abnehmer an die Unter
nehmen,

— höhere Investitions- und Betriebskosten,

— Verzicht auf den Einsatz bestimmter Rohstoffe, Produk
tionsmethoden oder die Produktion bestimmter 
Produkte,

— die Notwendigkeit, neue Produkte oder Prozesse zu 
entwickeln.

Innerhalb dieses Problemkomplexes aus gesetzlichen 
Erfordernissen und Marktbedürfnissen haben ökologische 
Risiken von Produktion und Konsum einen höheren Stel
lenwert in den Unternehmen erhalten und zu verstärkten 
Umweltschutzmaßnahmen geführt (vgl. Abbildung 1).

Lange Zeit zeichneten sich die von Unternehmen ergrif
fenen Maßnahmen durch einzelfallspezifische, reaktive

und zumeist additiv organisierte Umweltschutzanpassun
gen aus. Mit der zunehmenden Zahl umweltpolitischer Re
gulierungen und einer steigenden Umweltsensibilität der 
Nachfrager wurde jedoch in Unternehmen die Notwendig
keit des frühzeitigen Erkennens und Bewertens ökologi
scher Risikopotentiale und umweltschädigender Handlun
gen gesehen.

Vor diesem Hintergrund und nach einer Reihe von Stör
fällen in großen Chemieunternehmen begannen in den 
siebziger Jahren Unternehmen in den USA, Umwelt-Audits 
als internes Managementinstrument einzusetzen. Bereits 
Ende der siebziger Jahre führten zwei Drittel der 110 größ
ten amerikanischen Unternehmen Umwelt-Audits durch4.

Anfangs waren Umwelt-Audits ein Instrument, um die 
Einhaltung relevanter Umweltschutzvorschriften zu über
prüfen (das sogenannte „Compliance-Audit” ). Später 
wurden mit dem Aufzeigen ökonomisch sinnvoller Umwel
tentlastungen weitere Zielsetzungen für Umwelt-Audits 
entwickelt. Innerhalb einer umfassenden betrieblichen 
Umweltprüfung können so verschiedene Teilaspekte über
prüft werden5:

4 Vgl. Hopfenbeck, Jasch (1993), S. 144.

5 Vgl. Clausen (1993), S. 27.
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— das ökologische Risikopotential eines Betriebes durch 
die Überprüfung der Einhaltung bzw. Nichteinhaltung 
von gesetzlichen Vorschriften (Compliance oder Kon- 
troll-Audit),

— der Erfolg des Umweltmanagements vor dem Hinter
grund gesetzter Umweltziele (System-Audit),

— die eingesetzte Prozeßtechnologie nach Maßgabe 
eines möglichst umweltschonenden Betriebsablaufs 
(Produktions-Audit) und

— der Wert eines Betriebes unter ökologischen Gesichts
punkten im Rahmen von Grundstückskäufen oder Fir
menbeteiligungen (Akquisitions- oder Frühwarn-Audit).

Damit sind Umwelt-Audits inhaltlich mit Umweltverträg
lichkeitsprüfungen vergleichbar, jedoch sind Audits keine 
Ex-ante-Prüfungen, sondern Evaluationen, mit denen das 
Umweltschutzinstrumentarium und die umweltrelevanten 
betrieblichen Tätigkeiten regelmäßig überprüft, bewertet 
und weiterentwickelt werden können6.

In den Mitgliedsstaaten der EU gab es, basierend auf 
den Erfahrungen in den USA, zunächst auf Unterneh
mensebene Bestrebungen für die Einführung von Audits. 
Als eines der ersten europäischen Unternehmen führte 
Ciba-Geigy 1981 Umwelt-Auditsein. In vielen Großunterneh
men werden seitdem interne Umwelt-Audits zum Erkennen 
der ökologischen Folgen bestimmter Unternehmenstätig
keiten durchgeführt7. Dabei haben sich Audit-Verfahren 
bislang als Managementinstrumente zur effizienten unter
nehmensinternen Umweltschutzkontrolle bewährt8.

1989 veröffentlichte die Internationale Handelskammer 
ICC ein Positionspapier, in welchem die wesentlichen 
Schritte eines Umwelt-Audits als ein nicht für die Öffentlich
keit bestimmtes internes Kontrollverfahren des Manage
ments erläutert wurden9. Als Umwelt-Audit wird darin ein 
Managementkonzept beschrieben das einer systema
tischen, dokumentierten, periodischen und objektiven 
Beurteilung dient, um den Schutz der Umwelt zu fördern 
durch:

i) Erleichterung der Kontrolle von Umweltschutzmaß
nahmen durch die Unternehmensführung;

ii) Feststellung der Erfüllung umweltpolitischer Vorga
ben, was auch die Einhaltung behördlicher Auflagen 
umfaßt” 10.

Die EG nahm die Ansätze der Unternehmen und der ICC 
1990 auf und erstellte einen ersten Entwurf für eine EG-Ver- 
ordnung. Dieser sah die Verpflichtung bestimmter Unter
nehmen zu einer jährlichen, standardisierten Berichter
stattung vor, welche vor allem als Instrument zur Vollzugs
kontrolle der Umweltschutzgesetzgebung unter Einbezug 
der Öffentlichkeit dienen sollte. Am 29.6.1993 wurde dann 
eine modifizierte Verordnung vom Europäischen Rat ange
nommen und am 10.7.1993 im Amtsblatt als „Verordnung 
(EWG) Nr. 1836/93 über die freiwillige Beteiligung gewerbli
cher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für 
das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung” 
veröffentlicht11. Die Verordnung gilt ab dem 21. Monat 
nach ihrer Veröffentlichung, d.h. ab April 1995.

3. Wirkungspotentiale von Umwelt-Audits

Ein Umwelt-Audit dient innerhalb eines Unternehmens 
als operatives Instrument der Überprüfung der Einhaltung 
staatlicher Umweltregulierungen und als strategisches 
Instrument der Schwachstellenanalyse. Ein Umwelt-Audit 
soll die folgenden Wirkungspotentiale entfalten:

— Kontroll- und Informationswirkung: Umweltschutz hat 
innerhalb eines Unternehmens eine Querschnittsfunk
tion. Ein Umwelt-Audit sollte sich darum auf alle Unter
nehmensbereiche erstrecken. Dadurch kann erreicht 
werden, daß die Unternehmensleitung, aber auch 
andere Unternehmensbereiche wie Forschung und 
Entwicklung, Beschaffung, Produktion, Vertrieb und 
Entsorgung bzw. Recycling direkt in die Umweltpolitik 
eingebunden werden. Umwelt-Audits können die Wir
kungen einzelner betrieblicher Umweltschutzmaßnah
men im betrieblichen Gesamtkontext abbilden und 
strukturieren und die Durchführung integrativer und ab
gestimmter Anpassungsmaßnahmen erleichtern.

— Innovationswirkung: Umwelt-Audits können den techni
schen und organisatorischen Fortschritt dynamisieren. 
So kann die Berücksichtigung von bereichsübergrei- 
fenden Prüfkriterien, wie Energieeinsparungen, um
weltorientierter Beschaffung, Verbrauch von Rohstof
fen, Produktplanung oder Mitarbeiterschulung den 
Informationsaustausch zwischen organisatorisch ge
trennten betrieblichen Funktionsbereichen (Produk
tion, Vertrieb, Forschung und Entwicklung) verbessern. 
Die damit verbesserte Transparenz der Unternehmens
funktionen kann bislang nicht erkannte Ansatzpunkte 
für umweltentlastende Maßnahmen identifizieren, zu 
ökonomisch effizienteren, insbesondere produktions
integrierten Umweltschutzmaßnahmen hinführen und 
mögliche Marktchancen frühzeitig aufzeigen. So kön
nen im Einkauf durch eine gezielte umweltorientierte 
Materialauswahl bereits viele mögliche Umweltbela
stungen der Produktion und des Konsums ausgeschal
tet werden. Im Produktionsbereich können Umwelt-Au- 
dits im Zusammenhang mit der Umsetzung des „Lean- 
production” -Gedankens und der damit verbundenen 
Effizienzorientierung einen sparsamen und daher um
weltschonenden Einsatz von Produktionsfaktoren ge
währleisten. Das Marketing kann zudem Umwelt
schutzmaßnahmen für Werbezwecke nutzen. Die For
schung und Entwicklung könnte Aspekte wie 
Recyclingfähigkeit bereits in der Produktentwicklung 
berücksichtigen.

6 Vgl. Hopfenbeck, Jasch (1993), S. 148.

7 Weitere Beispiele von Firmen, die bereits Umwelt-Audits 
durchführen, sind die Voith GmbH, die Staatl. Mineralbrunnen 
GmbH Bad Brückenau oder die Kunert AG.

8 Vgl. Henkel (1991), S. 137.

9 Vgl. ICC (1989).

1° ICC (1989), S. 9.
11 Vgl. Rat der Europäischen Gemeinschaften (1993).
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— Kommunikationswirkung: Umweltrisiken werden auf
grund gesetzlicher Bestimmungen wie der Produkt
haftpflicht und des Umwelthaftungsgesetzes zuneh
mend zu wichtigen Determinanten betrieblicher Ent
scheidungen12. Entstehende Haftungsrisiken lassen 
sich durch ein Umwelt-Audit verringern, da durch ein 
Umwelt-Audit die Einhaltung der gesetzlichen Bestim
mungen belegbar ist. Auch die generelle Versicherbar- 
keit von Umweltrisiken wird mit dem Nachweis der 
Durchführung von Audits erleichtert, denn die regelmä
ßige Überprüfung der technischen und organisatori
schen Strukturen des betrieblichen Umweltschutzes 
und die daraus resultierenden Anpassungsmaßnah
men machen die Wahrscheinlichkeit eines Schadens
eintritts für Haftpflichtversicherer besser kalkulierbar. 
Auch im Rahmen von Kreditentscheidungen ist zu er
warten, daß Banken verstärkt Umweltaspekte in ihren 
Bonitätsentscheidungen berücksichtigen werden. Ein 
unternehmensbezogenes Umwelt-Audit könnte ein 
wertvolles Hilfsmittel zur Beurteilung von Umweltrisi
ken bei der Kreditvergabe sein13. Schließlich kann das 
Instrument, sofern es nicht nur als internes Manage
mentinstrument eingesetzt wird, durch die öffentliche 
Berichterstattung die Kommunikation zwischen Unter
nehmen, der Öffentlichkeit und den zuständigen Ge
nehmigungsbehörden verbessern.

Inwieweit die EG-Umwelt-Audit-Verordnung diese 
Wirkungspotentiale ausschöpft, wird in den folgenden 
Abschnitten diskutiert.

4. Die Ziele und Anforderungen 
der EG-Umwelt-Audit-Verordnung

4.1 Z i e l s e t z u n g e n  de r  E G - V e r o r d n u n g

Das Verständnis des Rates der Europäischen Gemein
schaften über die aktive Verantwortung der Unternehmen 
im Umweltschutz findet in der EG-Umwelt-Audit-Verord
nung14 seinen Ausdruck. Demnach machen die Folgewir
kungen unternehmerischer Tätigkeiten die Festlegung
und Umsetzung von Umweltpolitik, -zielen und -Program 

men sowie wirksamer Umweltmanagementsysteme ...” , 
aber auch eine unternehmerische Umweltpolitik nötig, 

die nicht nur die Einhaltung aller einschlägigen Um
weltvorschriften vorsieht, sondern auch die Verpflichtung 
zur angemessenen kontinuierlichen Verbesserung des be
trieblichen Umweltschutzes umfaßt” 15. Diese zunächst 
auf Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft beschränkte 
Verordnung zielt auf eine freiwillige Beteiligung der Unter
nehmen ab. Hauptanliegen ist dabei16:

— die Förderung der kontinuierlichen Verbesserung des 
betrieblichen Umweltschutzes und

— die Bereitstellung von Informationen über den Stand 
des betrieblichen Umweltschutzes für die Öffent
lichkeit.

Im Rahmen der EG-Umwelt-Audit-Verordnung liegen die 
Aufgaben darin zu prüfen, ob das Umweltmanagement 
und die Unternehmensorganisation eines Unternehmens
standorts im Hinblick auf den betrieblichen Umweltschutz 
den gesetzten unternehmerischen Zielen entsprechen und 
die geforderten behördlichen Auflagen erfüllen. Die Verrin
gerung der Umweltauswirkungen soll dabei in den Unter
nehmen durch die Anwendung der wirtschaftlich vertretba
ren Anwendung der „besten verfügbaren Technik” erreicht 
werden17. Durch diese Anforderungen wird der Versuch 
unternommen, den umwelttechnischen und organisatori
schen Fortschritt in den Unternehmen zu dynamisieren.

Das Umwelt-Audit der EG-Verordnung ist damit ein 
regelmäßig durchzuführendes, standortbezogenes betriebs
wirtschaftliches Instrument des Umwelt- und Risikocontrol
lings. Es dient zur systematischen Bestandsanalyse 
betrieblicher Umweltpolitik, -programme und -manage- 
mentsysteme und zur Überprüfung der dafür notwendigen 
organisatorischen Instrumente.

4 .2  A b l a u f  e i n es  U m w e l t - A u d i t s
nach  dem V e r o r d n u n g s v e r f a h r e n

Die EG-Verordnung setzt bestimmte Aktivitäten der Un
ternehmen für die Teilnahme am Verordnungsverfahren 
voraus. Erst anschließend können in einem internen Ver
fahren die erforderlichen Prüfungen durchgeführt und 
diese schließlich durch einen externen Prüfer validiert wer
den. Die Verfahrensschritte lassen sich in vier Phasen un
terteilen (vgl. Abbildung 2).

Als Voraussetzung für die freiwillige Teilnahme eines 
Unternehmens am EG-Umwelt-Audit-Verfahren müssen 
bestimmte Anforderungen erfüllt werden. Hier wird zu
nächst die Festlegung einer betrieblichen Umweltpolitik 
genannt (Phase 1). Diese muß die umweltbezogenen 
Gesamtziele und Handlungsgrundsätze eines Unterneh
mens beinhalten und im Einklang mit den Zielen der Ver
ordnung stehen18. In empirischen Untersuchungen wurde 
der Einfluß einer solchen Berücksichtigung des Umwelt
schutzzieles in die Unternehmenspolitik, z.B. durch die 
Aufnahme in die Unternehmensgrundsätze, bereits bestä
tigt19. Zudem wird verlangt, daß im Wege einer Bestands
aufnahme nach einem umfassenden Kriterienkatalog die 
Umwelteinwirkungen des Unternehmensstandortes ermit
telt werden müssen20. Auf der Basis dieser internen Um-

12 Vgl. Hemmelskamp, Neuser (1993).

13 Kirchner (1994).

14 Im folgenden wird die EG-Umwelt-Audit-Verordnung des 
Rates zitiert als VO.

15 Rat der Europäischen Gemeinschaften (1993), S. 1.

16 Vgl. Artikel 1 der VO.

17 Vgl. Artikel 3 der VO.

18 Vgl. Artikel 2 und 3 der VO.

19 Vgl. u.a. Kirchgeorg (1990).

20 Vgl. Anhang I.C derVO.
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Abbildung 2
Ablaufschema des EG-Umwelt-Audits
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weltprüfung muß dann ein Umweltprogramm ausgearbeitet 
werden, in dem die praktischen Tätigkeiten des Unterneh
mens zum betrieblichen Umweltschutz in einem Maßnah- 
menkatalog und gegebenenfalls ein Fristenplan festgelegt 
werden. Zudem muß ein leistungsfähiges Umweltmanage
mentsystem eingeführt werden (Phase 2)2\

Nach der Installierung dieser organisatorischen Ele
mentewerden am Ende der Planungsperiode in einem in
ternen Audit alle umweltrelevanten Zusammenhänge der 
betrieblichen Aktivitäten erfaßt und bewertet22. Diese müs
sen in Abständen von max. drei Jahren entweder durch 
Betriebsprüfer des Unternehmens oder durch externe 
Institutionen durchgeführt werden. In der Verordnung wird 
dabei in Bezug auf die Planung und Durchführung der Um
weltbetriebsprüfung ausdrücklich auf die Qualitätssiche
rungsverfahrensnorm ISO 10011 verwiesen23. Diese Um
weltbetriebsprüfung dient als Grundlage für die Erstellung 
einer Umwelterklärung. In der Umwelterklärung müssen 
neben einer Beschreibung der Tätigkeiten des Unterneh
mens und des Umweltmanagementsystems am betreffen
den Standort sowie dem Namen des Umweltgutachters 
beispielsweise auch Daten über Schadstoffemissionen 
und Rohstoffverbrauch dokumentiert sein (Phase 3). Zwi
schen den Umweltbetriebsprüfungen im Zyklus von max. 
drei Jahren muß jährlich eine vereinfachte Umwelterklä
rung abgegeben werden.

Die Umwelterklärung muß von einem zugelassenen und 
unabhängigen Gutachter entsprechend den Anforderun
gen der Verordnung überprüft werden. Hierbei sind im we
sentlichen die folgenden Aspekte zu berücksichtigen24:

— ob alle Vorschriften der Audit-Verordnung eingehalten 
werden und die Verfahren für die Umweltprüfung bzw. 
Umweltbetriebsprüfung technisch für diese Aufgabe 
geeignet sind und

— ob die Daten und Informationen der Umwelterklärung 
zuverlässig sind und die wichtigen standortrelevanten 
Umweltfragestellungen berücksichtigt wurden.

Falls die Umwelterklärung nicht für gültig erklärt wird, 
muß das Unternehmen die beanstandeten Mängel beseiti
gen und die Änderungen in der Umwelterklärung berück
sichtigen, um die Teilnahmeerklärung erhalten zu können. 
Im Falle einer positiven Validierung kann die zu veröffentli
chende Umwelterklärung an eine für die Eintragung in ein 
Standortverzeichnis „zuständige Stelle” ,25 weitergeleitet 
werden. Mit der Eintragung in das Verzeichnis ist für die

21 Vgl. Artikel 3 der VO.

22 Vgl. Artikel 2 und Anhang I der VO.

23 Vgl. Anhang 2 der VO.

24 Vgl. Artikel 3 und Artikel 4 sowie Anhang III der VO.

25 Artikel 18 der VO.
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Unternehmen die Berechtigung verbunden, für den betref
fenden Standort eine Teilnahmeerklärung für Werbemaß
nahmen außerhalb der Produktwerbung zu verwenden 
(Phase 4)26.

5. Analyse der EG-Verordnung

5.1 S i nd  U m w e l t - A u d i t - V e r f a h r e n  
n o r mi e r b a r ?

In der Vergangenheit lag der Grund für die unterneh
mensinterne Durchführung von Umwelt-Audits in der Wirk
samkeitskontrolle und Bewertung umweltbezogener be
trieblicher Maßnahmen. Die bestehenden Erkenntnisse 
über betriebliche Abläufe können verbessert und Poten
tiale für umweltentlastende Innovationen generiert wer
den. Ein internes Audit-Verfahren kann damit als umso 
erfolgreicher angesehen werden, je mehr neue Schwach
stellen erkannt bzw. Risikopotentiale bestehender Schwach
stellen näher quantifiziert werden können.

In Bezug auf die Umwelt-Audit-Verordnung stellt sich die 
Frage, inwieweit ein solches Analyseinstrument rechtlich 
normierbar ist. Generell könnte sich eine Normierung auf 
die Managementorganisation, Managementprozesse oder 
Managementergebnisse beziehen. Die EG-Verordnung 
legt den Regelungsschwerpunkt auf die Normierung von 
Managementprozessen. Es ist eine umfassende Betriebs
prüfung vorgeschrieben, deren Ergebnisse in Umweltpro
gramme einfließen, deren Umsetzung später wiederum 
überprüft wird.

Dies stellt innerhalb der bisherigen rechtlichen Normie
rung des betrieblichen Umweltschutzes insofern eine Neu
erung dar, als dort ein deutlicher Schwerpunkt in der Ein
führung von Institutionen— wie dem Betriebsbeauftragten 
— auf der Ebene der Managementorganisation lag.

Allerdings geht das Verordnungssystem einen Schritt 
über die Normierung der Organisationsstrukturen hinaus, 
indem auch bestimmte Managementergebnisse durch die 
Verwendung einer Teilnahmeerklärung indirekt mitnor
miert werden. Die beteiligten Unternehmen können diese 
für die Öffentlichkeitsarbeit verwenden, wenn die Überprü
fung durch den Gutachter positiv validiert wird.

Mit dieser Konstruktion könnte das Instrument des Audit- 
Verfahrens einen erheblichen Bedeutungswandel erfah
ren. In der Vergangenheit wurde es in den Unternehmen 
als ein innerbetriebliches Instrument zur Schwachstellen
analyse eingesetzt. Im Rahmen der EG-Verordnung könnte 
sich ein Umwelt-Audit jedoch durch die Außendarstellung 
als ein ergebnisorientiertes Finalprogramm darstellen, bei 
dem nur ein Ergebnis angestrebt wird, das die wirtschaftli
chen Interessen nicht schädigt. In diesem Fall könnte das 
Audit-Verfahren einiges von der innovativen Kraft verlieren, 
die ihm in der ursprünglichen, rein innerbetrieblichen Aus
gestaltung zukam.

Dies mag an einem Beispiel illustriert werden. Als Vor
aussetzung für die Verwendung der Teilnahmeerklärung

besteht die Verpflichtung des Unternehmens zur Einhal
tung aller einschlägigen Umweltvorschriften27. Um dieses 
Ziel zu erreichen, darf entweder bei der Umweltbetriebs
prüfung kein bestehender Verstoß festgestellt werden, oder 
aus dem angefertigten Entwurf einer Umwelterklärung darf 
kein solcher Verstoß ersichtlich sein. Vor diesem Hinter
grund erscheint es zu optimistisch, davon auszugehen, 
daß das EG-Umwelt-Audit-System ein Lehrbuchbeispiel 
für eine „rechtliche Steuerung von Selbstregulierung” dar
stellt28.

Unter innovatorischen Aspekten lassen sich somit zwei 
gegenläufige Effekte feststellen. Grundsätzlich wird das 
Wirkungspotential der EG-Umwelt-Audit-Verordnung in 
den einzelnen Unternehmen geringer sein als ohne diese 
staatliche Normierung. Die Summe der durch die Verord
nung erreichbaren Unternehmen und damit die Gesamt
wirkung könnte sich jedoch durch die Anreizstruktur der 
Normierung — die Teilnahmeerklärung — erhöhen.

5 .2 F r e i w i l l i g k e i t  de r  B e t e i l i g u n g

Während im Entwurfsstadium des Verordnungsverfah
rens noch von einer Teilnahmeverpflichtung der Unterneh
men am Verordnungsverfahren ausgegangen wurde, sieht 
die verabschiedete Form nach Einwänden der Industrie 
eine freiwillige Teilnahme vor29. Dies ist von mehreren Sei
ten kritisiert worden30.

Ein Anliegen der Verordnung ist die Bereitstellung von In
formationen für die Öffentlichkeit. Die Freiwilligkeit der Teil
nahme läßt jedoch erwarten, daß gerade diejenigen Stand
orte am Verfahren nicht teilnehmen, über deren Umwelt
auswirkungen die Öffentlichkeit besonders dringlich 
informiert werden will. Für den im Verordnungsverfahren 
gewählten Modus sprechen jedoch vor allem zwei Erwä
gungen: Zum einen läßt die Freiwilligkeit der Beteiligung 
einen wesentlich größeren Raum für die Formulierung an
spruchsvoller Vorgaben, die tatsächlich nicht alle Unter
nehmen erreichen können. Zum anderen widerspräche 
eine verpflichtende Teilnahme der Systematik dieses In
strumentes. Wenn mit dem Verordnungsverfahren die 
Eigenverantwortlichkeit der Unternehmen gestärkt werden 
soll, so wäre hierfür kein Raum, wenn die Teilnahme ver
pflichtend ist. Außerdem kommt der Öffentlichkeit im Rah
men des Verordnungsverfahrens eine entscheidende Rolle 
zu, indem sie — quasi als Ersatz für die mangelnde Voll
zugskompetenz der EU31 — durch sozialen Druck die 
Unternehmen zu einer Teilnahme veranlassen soll.

Allerdings erscheint es sinnvoll, die Freiwilligkeit der Teil
nahme in einigen Jahren daraufhin zu untersuchen, ob die

26 Vgl. Artikel 10 der VO.

27 Vgl. Art. 2 lit a) in Verbindung mit Art. 8 IV der VO.

28 Scherer (1993), S. 16.

29 Vgl. Hopfenbeck, Jasch (1993), S. 146.

30 Vgl. u.a. Führ (1993) und Hermann, Kurz, Spiller (1993).

31 Vgl. Scherer (1993), S. 15.
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beabsichtigten Wirkungen tatsächlich in der erwarteten 
Weise gegriffen haben. Sollte dies nicht der Fall sein, dann 
wären Überlegungen über eine verpflichtende Teilnahme 
angebracht32.

5.3 E i n z e l a s p e k t e  
des  V e r o r d n u n g s v e r f a h r e n s

Neben den beschriebenen generellen Einschränkungen 
des innovativen Wirkungspotentials des Umwelt-Audit-Ver- 
fahrens ist von Bedeutung, welche Anreize aus den inhaltli
chen Bestimmungen der Verordnung für die Unternehmen 
ausgehen und welche Auswirkungen hiervon erwartet wer
den können. Deshalb sollen zunächst einzelne Aspekte 
der Verordnung unter den Bereichen Prüfungsgegen
stand, Prüfungsmaßstab und Prüfungsergebnis zusam
mengefaßt und näher untersucht werden.

5.3.1 Gegenstand der Umweltbetriebsprüfung

Die Umweltbetriebsprüfung ist ein Managementmstru- 
ment, welches „eine systematische, dokumentierte, regel
mäßige und objektive Bewertung der Leistung der Organi
sation, des Managements und der Abläufe zum Schutz der 
Umwelt” an einem bestimmten Unternehmensstandort 
umfaßt33. Gegenstand der Umweltbetriebsprüfung ist mit
hin das Umweltmanagementsystem eines bestimmten

Unternehmensstandorts. Die Umweltbetriebsprüfung ist in 
diesem Sinne ein System-Audit.

5.3.1.1 Der Prüfungsumfang

Die Aufgabe des Umweltmanagementsystems besteht 
darin, zu gewährleisten, daß Umweltpolitik, -ziele und -Pro
gramme festgelegt werden, daß die Information der Mitar
beiter über Umweltpolitik und -ziele sichergestellt ist und 
ferner daß regelmäßig Umweltbetriebsprüfungen durchge
führt werden. Die in der Verordnung genannten Aufgaben
elemente betreffen eine Reihe von Unternehmensfunk
tionsbereichen, von der Unternehmensführung über die 
Produktion bis zur Entsorgung34. Damit ist grundsätzlich 
ein Gerüst gegeben, mit dem die Wirkungspotentiale eines 
Umwelt-Audits ausgeschöpft werden können. In Abbildung 
3 wird dies verdeutlicht.

In welcher Form und Tiefe die Überprüfung der Aufga
ben des Umweltmanagementsystems realisiert werden

32 So wurde beispielsweise im Umweltpolitikprogramm der Nie
derlande die Freiwilligkeit zur Einführung von Umweltmanage
mentsystemen zwar festgeschrieben, jedoch ist dort bereits vorge
sehen, daß gesetzliche Maßnahmen getroffen werden, wenn zu 
wenige Unternehmen Fortschritte bei der Einführung von Umwelt
managementsystemen erzielen (vgl. Someren (1994)).

33 Artikel 2 der VO.
34 Vgl. Anhang I der VO.

Abbildung 3
Betrieblicher Umweltschutz während des gesamten Produktlebenszyklus

Umweltorientierte Unternehmensführung:
Umweltpolitik, Umweltprogramm, Umweltziele, Umweltmanagement

Personal:
Information und Ausbildung bzgl. ökologischen Fragen

Marketing:
Information über Umweltauswirkungen, Teilnahmeerklärung Umwelt-Audit

Controlling:

Forschung und 
Entwicklung:

Produkt
planung

Beschaffung: Produktion: Entsorgung/
Recycling:

Auswahl und Energie- Recycling,
Transport von management, Wieder
Rohstoffen; Produktions verwendung
Lieferanten verfahren,

Ressourcen
einsatz

Endlagerung

Quelle: In Anlehnung an Steger (1994), S. 69. ZEW  1994
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soll, ist jedoch in der Verordnung nicht eindeutig beschrie
ben, so daß für die Durchführung der Umweltbetriebsprü
fung weite Interpretationsspielräume offen stehen. Die dif
fuse Beschreibung des Prüfungsumfangs ist in der Struk
tur der Verordnung selbst begründet, da sie in den 
eigentlichen, organisationsbezogenen Verordnungstext 
und in mehrere Anhänge zur Verordnung geteilt ist, in 
denen die Einzelaspekte des Verordnungsverfahrens 
näher konkretisiert werden.

Im Verordnungstext wird durch die Verwendung des Be
griffs der „Prüfung” eine hohe Ermittlungstiefe impli
ziert35, wohingegen in den Anhängen durch die Verwen
dung des Begriffs der „Berücksichtigung” einzelner 
Aspekte keine bestimmbare Ermittlungstiefe verpflichtend 
konkretisiert wird36. Dieses Spannungsfeld innerhalb des 
Gesamttextes kann auf zweierlei Weise gelöst werden.

Wird der Prüfungsumfang in einem engeren Sinne inter
pretiert, der das Auseinanderfallen von Prüfungskriterien 
und Ermittlungstiefe ausnutzt, reichen oberflächliche Maß
nahmen. So können die Kriterien der Verordnung durch die 
Erstellung von Handbüchern, Arbeitsanweisungen oder 
ähnlichen Nachweisen formal erfüllt werden, ohne daß ent
sprechend gründliche Überprüfungen der Ist-Situation vor
genommen werden. Damit können die Ziele der Verord
nung leicht zu einem Lippenbekenntnis werden, deren Um
setzung nicht im gewünschten Maße vollzogen werden.

Wird der Prüfungsumfang hingegen im Zusammenhang 
mit dem Verordnungsziel einer kontinuierlichen Verbesse
rung des betrieblichen Umweltschutzes gesehen, so muß 
er in einem weiteren Sinne interpretiert werden und über 
ein System-Audit hinausgehen. Dies gilt vor allem, wenn 
davon ausgegangen wird, daß die Überprüfung und/oder 
Berücksichtigung der in der Verordnung genannten Krite
rien nur durch grundlegende Kenntnisse der bestehenden 
Situation zu gewährleisten ist. Solchermaßen konsequent 
durchgeführte Umwelt-Audits haben in ersten Praxisversu
chen mögliche Verbesserungen zu Tage gefördert, welche 
die Kosten des Audit-Verfahrens übertrafen37. Daher 
scheint selbst unter betriebswirtschaftlichen Gesichts
punkten eine oberflächliche Überprüfung nach rein for
malisierten Kriterien — ein „Öko-Audit-Light” 38 — nicht 
sinnvoll.

Ein methodisches Hilfsmittel für einen umfassenden 
Überblick über die ökologisch relevanten Auswirkungen 
können betriebliche Ökobilanzen sein. Mit Ökobilanzen 
lassen sich alle Stoff- und Energiemengen sowie alle Be
stände an Liegenschaften, Anlagen und Material und 
deren Veränderungen dokumentieren und bewerten. Der 
Bereich der Öko-Bilanzierungen ist aber, insbesondere bei 
ganzheitlichen Ansätzen für Unternehmen, noch im Dis
kussionsstadium39.

5.3.1.2 Lieferanten und Auftragnehmer

Im Hinblick auf Lieferanten und Auftragnehmer fordert 
die Verordnung als Prüfungskriterium von teilnehmenden 
Unternehmen, daß auch der betriebliche Umweltschutz

bei Lieferanten und Auftragnehmern den Anforderungen 
der Verordnung gerecht werden muß40.

Auch für diesen Ansatz wird in der Verordnung keine nä
here Beschreibung der Prüfungstiefe gegeben. Trotzdem 
ist aus der Einbeziehung von Lieferanten und Auftragneh
mern bereits der Schluß gezogen worden, daß „damit die 
Möglichkeit ausgeschlossen werden (soll), die .Umweltbi
lanz’ durch Auslagerung .schmutziger’ Verfahrensschritte 
vordergründig zu verbessern” 41. Es gibt zwar Beispiele 
bereits installierter Umweltmanagementsysteme, bei 
denen u.a. die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen 
davon abhängig gemacht wird, daß der Umweltschutzbe
auftragte des Bestellers bei dem zukünftigen Lieferanten 
die Einhaltung der eigenen Umweltstandards anhand 
einer detaillierten Anweisung42 überprüft und zu einem po
sitiven Ergebnis kommt oder daß die Zulieferer ebenso wie 
die eigenen Angestellten des Abnehmers eine grundle
gende Umweltausbildung erhalten43. Allerdings ist es 
unwahrscheinlich, daß sich diese Ansätze in der bisheri
gen (internen!) Unternehmenspraxis auf das Verordnungs
verfahren übertragen lassen. Dies erscheint insbesondere 
vor dem Hintergrund neuer Beschaffungs- und Logistik
strategien als nicht realisierbar. So müßten z.B. bei einem 
Übergang von einem Teile- zu einem Komponenten- und 
Systembezug immer mehr Prüftätigkeiten direkt bei den 
Zulieferern durchgeführt werden.

Ein externer Gutachter wird die Validierung der Umwelt
erklärung eines Unternehmens kaum mit der Begründung 
ablehnen können, daß genauere Angaben über die Situa
tion in den Zulieferbetrieben fehlen, denn der Abnehmer 
selbst hat keinen Rechtsanspruch gegen den Zulieferer auf 
Preisgabe (oder gar Überprüfung) von dessen möglicher
weise dem Betriebsgeheimnis unterliegenden Umweltda
ten44. Auch die Vorstellung, daß die jeweiligen Zulieferer

35 Vgl. Artikel 4 der VO.

36 Vgl. Anhang I.C der VO.

37 Als ein solch umfassendes System wird Umwelt-Auditing bei
spielsweise von IBM Deutschland verstanden und seit etwa 6-7 
Jahren realisiert, wobei sich die Bemühungen für IBM ausgezahlt 
haben (vgl. Faßhauer (1994)).

38 Schulz (1994), S. 242.

39 Eine umfassende Literaturübersicht geben Rubik, Baum
gartner (1991).

40 Vgl. Anhang I.C. Nr. 8 in Verbindung mit Anhang I.B. lit. b) der 
VO.

41 Führ (1993), S. 859.

42 Beispielsweise die IBM-Fachanweisung „Umweltschutz bei 
Lieferanten” (vgl. Henkel (1991), S. 133).

43 Das schwedische Möbelhaus IKEA führt Produktlebenszy
klusanalysen durch und überprüft Produktionsprozesse und Ma
terialien nach der Möglichkeit, ein Kreislaufsystem zu verwirkli
chen. Zudem führt es Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Um
weltschutz für Mitarbeiter und Zulieferer durch (vgl. Eronn (1993)).

44 Das einzige Druckmittel wäre die Androhung der Aufkündi
gung der Geschäftsbeziehungen — ein Schritt, der jedoch mit den 
Transaktionskosten, u.a. für die Suche nach neuen Geschäftspart
nern, abzuwägen ist.
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ihrer Verpflichtung dadurch nachkommen, daß sie selbst 
am Verordnungsverfahren teilnehmen, ist unrealistisch. 
Denn diese Teilnahme könnte wiederum an deren Zuliefe
rern scheitern. So würde sich das Verfahren bis auf weite
res selbst blockieren.

Zumindest zu Beginn der Umsetzung der Verordnung 
wird es wahrscheinlich als ausreichend angesehen wer
den, wenn das zu prüfende Unternehmen alle Zulieferbe
triebe quasi in Erweiterung der einseitig verwendeten All
gemeinen Geschäftsbedingungen auffordert, einen eige
nen betrieblichen Umweltschutz zu betreiben, wie auch 
immer dieser aussehen mag. Dies stellt jedoch einen 
bedeutsamen Reibungsverlust zwischen Normtext und zu 
erwartender Normrealität dar.

In der Praxis könnte allerdings der erste Schritt zur Ein
bindung der Zulieferer in den betrieblichen Umweltschutz 
darin bestehen, Umweltprüfungsvereinbarungen — im 
Sinne von bereits gängigen Qualitätssicherungsvereinba
rungen — einzugehen. Dabei sollte jedoch berücksichtigt 
werden, daß insbesondere bei einem System- und Kompo
nentenbezug oftmals aufgrund nachfragebeherrschter 
Märkte eine Abhängigkeit der Zulieferer bestehen kann. In 
solchen Fällen sollte zwischen Abnehmern und Zulieferern 
eine Übergangsfrist zur Anpassung an die geforderten Um
weltstandards vereinbart werden.

5.3.1.3 Der Standort

Der einzelne Unternehmensstandort grenzt das Prü
fungsobjekt ab. Der Standortbegriff wird in der Verordnung 
entsprechend dem umgangssprachlichen Bedeutungsge
halt geländebezogen gefaßt45. Hierbei werden neben dem 
Gelände der gewerblichen Tätigkeit ausdrücklich auch die 
zugehörigen Lagerflächen mit erfaßt. Trotz dieser genauen 
Bestimmung kam es bereits unmittelbar nach der Verab
schiedung der Verordnung zu Versuchen, den Standortbe
griff vom Betriebsareal zu lösen und insbesondere für grö
ßere industrielle Werkskomplexe als „Standort” auch „ein
zelne technologische Betriebseinheiten” zuzulassen46. 
Die als Begründung angegebene Erhöhung der Praktikabi
lität vermag jedoch keinesfalls diese Einschränkung zu 
rechtfertigen. Es ist im Gegenteil gerade bei den angespro
chenen industriellen Komplexen47 notwendig, sich von der 
einzelnen Anlage zu lösen und die Gesamtbelastung zu er
fassen, die vom gesamten Betriebsareal ausgeht. In die
sem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, daß die 
angesprochenen Betriebe bereits heute über Umweltma
nagementsysteme verfügen48, so daß jedenfalls die Größe 
des Standortes einer Teilnahme am Verordnungssystem 
nicht entgegensteht.

Allerdings ist mit der Diskussion um den Standortbegriff 
ein weiteres Problem aufgeworfen, dem bei der Realisie
rung des Verordnungssystems eine gewisse Aufmerksam
keit zu schenken sein wird: Der Standortbegriff ist nicht nur 
gelände- sondern auch unternehmensbezogen, was ohne 
weiteres einsichtig ist, wenn ein Unternehmen mehrere

verschiedene Standorte unterhält. Umgekehrt ist jedoch 
nicht geregelt, wie zu verfahren ist, wenn ein Standort 
„mehrere Unternehmen” besitzt. Mit dieser überspitzten 
Formulierung soll die Möglichkeit der gesellschaftsrechtli
chen Zersplitterung eines einheitlichen Standortes in den 
Blick genommen werden.

Gerade vor dem Hintergrund betriebswirtschaftlicher 
„Profit-center” -Überlegungen kommt es in größeren Be
triebseinheiten immer wieder neben organisatorischen 
auch zu rechtlichen Verselbständigungen. Wenn diese 
rechtlich verselbständigten Einheiten als „Unternehmen” 
mit dem von ihnen genutzten Gelände innerhalb eines 
Konzerngeländes einen „Standort” darstellen und damit 
selbständig am Verordnungsverfahren teilnehmen könn
ten oder umgekehrt einzelne Geländeteile (als Einzelunter
nehmen!) aus dem Verfahren ausgenommen werden könn
ten, so würde es über den gesellschaftsrechtlichen Umweg 
zu einer Aushöhlung des erfreulich klar formulierten Stand
ortbegriffes kommen. Falls die rechtlich selbständigen Be
triebseinheiten jedoch durch Lieferbeziehungen miteinan
der verbunden sind, wäre ein solcher Schritt nur mittelfri
stig wirksam, bis auch der ausgegliederte Betriebsteil am 
Audit-Verfahren teilnehmen muß (vgl. vorherigen Abschnitt 
5.3.1.2).

Um einer Ausgliederung bestimmter Betriebsteile zu 
begegnen, erscheint es sinnvoll, ebenfalls auf das gesell
schaftsrechtliche Instrumentarium zurückzugreifen und 
eine separate Beteiligung von Unternehmen auszuschlie
ßen, die auf angrenzendem Gelände wirtschaften und zu
sätzlich in einem Abhängigkeits- bzw. Beteiligungsverhält
nis stehen. Hierbei bietet sich aus Gründen der Nachvoll
ziehbarkeit und Transparenz die Beteiligungsgrenze von 
20 % des Nennkapitals nach § 271,1,3 HGB an.

5.3.1.4. Zusammenfassung

Hinsichtlich des Prüfungsgegenstandes kann damit zu
nächst festgehalten werden, daß dieser innerhalb des Ver
ordnungsverfahrens einem Spannungsverhältnis ausge
setzt ist. Während der Verordnungstext lediglich auf eine 
Überprüfung der Organisationsstrukturen angelegt ist, 
werden in den Anhängen l-lll der VO inhaltlich nicht genau 
spezifizierte materielle Kriterien genannt, die auf konkrete 
Datensammlungen als Beurteilungsgrundlage hindeuten. 
Damit sind zwar über ein System-Audit hinausgehende 
erste Ansätze zu einer Ökobilanzierung des betrieblichen 
Prozesses vorhanden, die jedoch wegen der breiten Inter
pretationsspielräume der Verordnung in der Umweltbe
triebsprüfung nicht umgesetzt werden müssen. Weiterhin 
kann festgestellt werden, daß die Auslegung des Standort-

45 Vgl. Art. 2 lit k) derVO.

46 Heuvels (1993), S. 44.

47 Ausdrücklich genannt sind die Standorte der „Farbennach
folger” (vgl. Heuvels (1993), S. 44).

48 Für die Hoechst AG vgl. Holoubek, Geywitz (1991), S. 97.
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begriffs unbedingt geländebezogen gefaßt bleiben sollte. 
Die Einbeziehung der Umwelteinwirkungen von Lieferan
ten und Auftragnehmern läßt sich zum einem wegen der 
fehlenden Zugänglichkeit der entsprechenden Umweltda
ten und zum anderen wegen der Schwierigkeiten bei der 
Einbindung aller Zulieferer nur längerfristig umsetzen.

5.3.2 Prüfungsmaßstab

Der externe Gutachter überprüft die Umwelterklärung 
des Unternehmens auf ihre Übereinstimmung mit den Be
stimmungen der Verordnung49. Danach hat das Unterneh
men nicht nur alle einschlägigen Umweltvorschriften ein
zuhalten, sondern darüber hinaus auch auf eine angemes
sene, kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen 
Umweltschutzes hinzuwirken, „wie es sich mit der wirt
schaftlich vertretbaren Anwendung der besten verfügba
ren Technik erreichen läßt” 50. Der anzuwendende Prü
fungsmaßstab besteht also aus zwei Teilen:

— der Einhaltung der einschlägigen Umweltvorschriften 
als objektivem Teil und

— der Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung 
des betrieblichen Umweltschutzes als subjektivem Teil.

5.3.2.1 Der objektive Prüfungsmaßstab

Die geforderte Erfüllung aller einschlägigen Umweltvor
schriften kann als objektiver Prüfungsmaßstab bezeichnet 
werden, da diese Standards von allen Betrieben einzuhal
ten sind. Die Betriebe gehen selbstverständlich von den 
am jeweiligen Standort geltenden, nationalen Umweltstan
dards aus. Dies führt im Hinblick auf die verschiedenen 
Umweltstandards innerhalb der EU zu materiell unter
schiedlichen Prüfungsmaßstäben und ist im Entwurfssta
dium der Verordnung insbesondere von Vertretern der 
BRD immer wieder kritisiert worden. Bis zu einer europa
weiten Harmonisierung der nationalen Umweltregulierun
gen ist darum mit wettbewerbsverzerrenden Wirkungen zu 
rechnen. Insbesondere bundesdeutsche Unternehmen, 
die im internationalen Vergleich relativ strenge Umweltre
gulierungen zu erfüllen haben, sind vor diesem Hinter
grund zeitweise benachteiligt51.

Abgesehen hiervon setzt eine Überprüfung der Einhal
tung von Umweltvorschriften voraus, daß im jeweiligen Un
ternehmen bekannt ist, welche Vorschriften für den Stand
ort überhaupt anzuwenden sind. Das Wissen um die ein
schlägigen Normen ist in der Bundesrepublik Deutschland 
angesichts immer differenzierter werdender normativer 
Anforderungen und insbesondere vor dem Hintergrund der 
bestehenden Informationsasymmetrie nicht einmal für die 
zuständigen Umweltverwaltungen ohne weiteres vorhan
den52. Durch das Verordnungsverfahren wird das Problem 
der Kenntnis der einschlägigen Normen in die Unterneh
men hinein verlagert. Dies könnte einen positiven Anreiz 
zur systematischen Vermehrung des erforderlichen Wis
sens im Unternehmen darstellen.

Aufgrund der Fülle normativer Anforderungen verwun
dert es nicht, daß bei bereits durchgeführten internen 
Audit-Verfahren die Erfahrung gemacht wurde, daß der auf 
die Einhaltung von Umweltvorschriften gerichtete Soll- 
Ist-Vergleich (Compliance-Audit) zu aufwendig gewesen 
wäre und deshalb erst in der Zukunft stufenweise erfolgen 
sollte53. Dabei scheiterte eine Überprüfung bereits bei der 
Bestimmung der Soll-Seite, also der Konkretisierung des 
objektiven Prüfungsmaßstabes. Ohne jedoch zu wissen, 
welche Normen einschlägig sind, kann auch nicht deren 
Einhaltung überprüft werden. In solchen Fällen ist eine 
pragmatische Umkehrung zu erwarten, wonach eine Um
welterklärung nur dann zurückgewiesen werden kann, 
wenn sich aus ihr selbst oder durch eine Anzeige der 
zuständigen Überwachungsbehörde54 ein Rechtsverstoß 
ergibt. Damit würde sich das Verfahren auf die Feststellung 
einer Selbstverständlichkeit reduzieren, daß nämlich der 
Standort mit einer gültigen Anlagengenehmigung ausge
stattet ist.

5.3.2.2 Der subjektive Prüfungsmaßstab

Die Festlegung des Umfanges der angemessenen, kon
tinuierlichen Verbesserung des betrieblichen Umwelt
schutzes durch Einsatz der besten verfügbaren Technik ist 
durch ihre Anbindung an die „wirtschaftliche Vertretbar
keit”  allein in die Verantwortung des Unternehmers ge
stellt. Hieran ändert sich auch durch die auf Drängen der 
deutschen Seite zustandegekommene Aufnahme des 
Merkmals der Angemessenheit nichts entscheidend. Denn 
dadurch dürften qualitative Anforderungen an die Art der 
durchzuführenden Maßnahmen nicht in der Klarheit ge
stellt sein, daß sie eine vom Unternehmen behauptete Un
vertretbarkeit überwinden könnten55. Da das Unterneh
men also die Maßnahmen selbst bestimmt, deren Erfüllung 
überprüft wird, kann dieser Maßstab hier als subjektiver 
Maßstab bezeichnet werden.

Im einzelnen stellt das Unternehmen im Umweltpro
gramm einen Maßnahmenkatalog für den Standort auf und

49 Vgl. Artikel 4 in Verbindung mit Anhang III.B. der VO.

50 Artikel 3 der VO.

51 In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, daß die Um
weltregulierungen der BRD nicht unbedingt dazu geführt haben, 
daß deutsche Unternehmen in Bezug auf den Standard des be
trieblichen Umweltschutzes international eine Spitzenposition 
einnehmen. So kommt eine Untersuchung des Hamburger Um
weltinstituts zur Umweltverträglichkeit der 50 international um
satzstärksten Chemieunternehmen zu dem Ergebnis, daß sich die 
drei größten deutschen Chemieunternehmen nicht unter den er
sten 10 befinden (vgl. Frankfurter Rundschau vom 28.12.1993).

52 Vgl. Lübbe-Wolf (1993), S. 226.

53 Vgl. Heuvels (1993), S. 45.

54 Vgl. Artikel 8 der VO.

55 Vgl. Führ (1993), S. 859, der allerdings auch eine ergänzende 
Konkretisierung, zumindest methodischer Art, für notwendig er
achtet.
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legt für die einzelnen Maßnahmen Durchführungsfristen 
fest56. Der Prüfungsmaßstab besteht dann darin festzu
stellen, wie hoch der Grad der Übereinstimmung zwischen 
geplanten und durchgeführten Maßnahmen ist57.

Dies führt zu merkwürdigen Konstellationen. So kann 
beispielsweise ein Unternehmen mit bereits installierter, in
novativer Technik nur auf vergleichsweise geringe Verbes
serungen verweisen, wohingegen ein Unternehmen, wel
ches mit solchen Maßnahmen erst beginnt, sensationelle 
Verbesserungsleistungen dokumentieren kann, ohne je
doch im Ergebnis den Standard des ersten Unternehmens 
zu erreichen. Oder es entsteht die Situation, daß ein Unter
nehmen, welches fortschrittliche Technologien und organi
satorische Neuerungen einführen will und das damit 
verbundene Risiko zu tragen bereit ist und/oder kurze 
Durchführungsfristen festgelegt hat, die sich dann bei
spielsweise am Ende des jeweiligen Prüfungszeitraumes 
lediglich zu 75 % realisieren ließen, in der „Gesamtnote” 
schlechter abschneidet als ein Unternehmen, das nur 
branchenübliche Umweltziele realisieren möchte, diese 
aber jeweils zu 100 % realisiert58.

In der dargestellten Form stellt diese Regelung beinahe 
schon eine Aufforderung zum Innovationsverzicht dar. Ein 
Technologiesprung von einer überwiegenden Anwendung 
additiver Technologien hin zu einem vermehrten Einsatz 
prozeßintegrierter Technologien wird nur in geringem 
Maße unterstützt. Gemessen an den Zielen einer Umwelt
politik, die eine nachhaltige Entwicklung im Sinne eines 
„Sustainable development” unterstützt59 und insbeson
dere ressourcenschonende und emmissionsvermeidende 
Innovationen fördern sollte, bleiben die hier realisierten An
sätze weiter hinter dem zu fordernden Stand zurück.

5.3.2.3 Das Verhältnis der Prüfungsmaßstäbe zueinander

Für Unternehmen in der BRD stellt sich hinsichtlich der 
Prüfungsmaßstäbe das besondere Problem, daß beispiels
weise durch immissionsrechtliche Vorsorgeanforderungen 
die beiden Prüfungsmaßstäbe miteinander verschränkt 
sind. Nach § 5,l,Nr.2 BImSchG hat der Betreiber die dem 
Stand der Technik entsprechenden Vorsorgemaßnahmen 
zu treffen. Diese Vorsorgeverpflichtung ist Teil des unmittel
bar geltenden Ordnungsrechts und konkretisiert sich nicht 
etwa erst durch die in nachträglichen Anordnungen nach 
§ 17 BImSchG geforderten Maßnahmen.

Von daher stellt sich die Frage, nach welchem Prüfungs
maßstab Vorsorgemaßnahmen zu bewerten sind. Beinahe 
der gesamte Bereich der Vorsorgemaßnahmen müßte für 
die BRD unter den objektiven Prüfungsmaßstab der Ein
haltung umweltrechtlicher Normen fallen. Für diesen 
Bereich gilt die in der Verordnung vorgesehene Einschrän
kung der „angemessenen Verbesserung” im Rahmen der 
„wirtschaftlichen Vertretbarkeit” ausdrücklich nicht, da 
diese sich lediglich auf den subjektiven Teil bezieht und die 
Verhältnismäßigkeitskontrolle in § 17 II BImSchG sich nur 
auf die Effizienz der Maßnahme bezieht und damit nicht auf

die wirtschaftliche Situation des Betreibers rekurriert wird. 
Letztlich bleiben für den subjektiven Teil nur noch solche 
Verbesserungsmaßnahmen übrig, die keine anlagenbezo
genen Vorsorgemaßnahmen darstellen oder die sich ober
halb des „Standes der Technik”  (§ 5 BImSchG) an der 
„besten verfügbaren Technik” 60 orientieren.

Im Ergebnis bleibt die Verordnung damit zwar nicht hin
ter deutschem Ordnungsrecht zurück61, aber der Anteil 
der dem objektiven Prüfungsmaßstab unterliegenden 
Maßnahmen wird zu Lasten des subjektiven Prüfungsmaß
stabes erheblich ausgeweitet.

Allerdings sei bereits an dieser Stelle die Vermutung er
laubt, daß in der Praxis des Verordnungsverfahrens diese 
Einsicht keine Verbreitung finden wird, da die Durchfüh
rung einer emissionsmindernden Maßnahme, zu der das 
Unternehmen nicht im Wege einer behördlichen Anord
nung verpflichtet war, in der Umwelterklärung des Unter
nehmens sicherlich nicht in der Rubrik „Erfüllung ord
nungsrechtlicher Vorgaben” 62 erscheint, sondern in dem 
Kapitel „Freiwillige Maßnahmen zum Schutze unserer Um
welt” erläutert wird. Insbesondere im Hinblick auf die euro
paweite Anwendung des Verordnungsverfahrens ist dar- 
überhinaus nicht zu erwarten, daß der externe Gutachter 
die Umwelterklärung wegen dieses Einordnungsfehlers 
wird zurückweisen können. So ist als Spätfolge der begriff
lichen Unklarheiten des Verordnungsverfahrens bereits zu 
befürchten, daß es zu einer Umbewertung hinsichtlich der 
Qualifikation von Umweltstandards in der BRD kommt, 
indem sich das heute erreichte Verständnis einer materiell
rechtlichen Vorsorgeverpflichtung der Unternehmen hin zu 
einer freiwilligen Vorsorgeleistung verändert.

Schließlich ist auch das Verhältnis zwischen den Prü
fungsmaßstäben und der Gewährung von Bestandsschutz 
für technische Anlagen weitgehend ungeklärt. Dieser Be
standsschutz bewirkt, daß die einmal genehmigte Anlage 
nicht mehr ohne weiteres von den Änderungen der zugrun
deliegenden Rechtsvorschriften erfaßt wird. Um die unmit
telbaren Rechtspflichten des Betreibers zu ändern, bedarf 
es einer besonderen Konkretisierung durch eine nachträg
liche Auflage oder durch eine Anordnung.

5.3.2.4 Parallelnormen

Alle bisherigen Ausführungen bezüglich des anzuwen
denden Prüfungsmaßstabes werden jedoch von der Ver-

56 Vgl. Art.2 lit c) der VO.
57 Vgl. dazu Anhang II.F.2.b. der VO.
58 Zu dieser Kritik am Prüfungsmaßstab vgl. auch Wruk (1993), 

S. 61. Dieses Phänomen wird auch als „Ökologische Zertifizierung 
normaler betriebswirtschaftlicher Prozesse” (Halley, Pfriem 
(1993), S. 51) bzw. als „Prämierung von Trendsparen” (Kurz, Spiller 
(1992), S. 305) bezeichnet.

59 Vgl. hierzu das Umweltgutachten des Rates von Sachver
ständigen für Umweltfragen (1994).

60 Art. 3, lit. a) VO.
61 Vgl. Sellner, Schnutenhaus (1993), S. 930.
62 § 5 I Nr.2 BImSchG.
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Ordnung selbst zur Disposition gestellt, wenn in Art. 12 der 
VO den nationalen und internationalen Normungsverbän
den die Möglichkeit eingeräumt wird, Parallelnormen zu 
verabschieden, die bei Anerkennung durch die EU-Kom- 
mission ein Funktionsäquivalent zum Verordnungsverfah
ren darstellen. Derzeit kommt es in verschiedenen Nor
mungsgremien zur Verabschiedung von Parallelnormen63, 
die von ihren Anforderungen her teilweise noch hinter dem 
Standard der Verordnung Zurückbleiben64. Mehrere Paral
lelnormen unterstellt, werden die Unternehmen bestrebt 
sein, sich nach jener Norm überprüfen zu lassen, welche 
die geringsten Anforderungen stellt, wodurch die Umwelt
schutzbemühungen auf den international verfügbaren 
Minimalstandard reduziert werden. Letztlich wird es so 
durch die Hintertür der privaten Normung zu einem Prü
fungsdumping hinsichtlich des Prüfungsmaßstabes kom
men, wenn die EU-Kommission von ihrem Anerkennungs
recht der Parallelnormen nicht sehr restriktiv Gebrauch 
macht.

5.3.2.5 Zusammenfassung

Hinsichtlich des Prüfungsmaßstabes kann zusammen
fassend festgestellt werden, daß von der Verordnung ein 
Anreiz für die Unternehmen zur Implementierung von 
Normwissen, d.h. zur Vermehrung des Wissens über die 
jeweils einschlägigen Vorschriften, ausgeht. Bei der Ein
haltung der einschlägigen Umweltvorschriften werden die 
derzeit bestehenden Unterschiede der jeweiligen nationa
len Umweltstandards insbesondere auch hinsichtlich ihres 
Präventionsniveaus einer grenzüberschreitenden Ver
gleichbarkeit der Prüfergebnisse entgegenstehen. Für die 
darüberhinausgehende angemessene kontinuierliche Ver
besserung des betrieblichen Umweltschutzes wirkt sich 
die Tatsache innovationshemmend aus, daß nicht die abso
lute Verbesserungsleistung den Prüfungsmaßstab dar
stellt, sondern lediglich der Grad der Übereinstimmung mit 
den selbst gesetzten Zielvorgaben. Dabei wirkt sich beson
ders verzerrend aus, daß die Zielvorgaben nicht über die 
Verbesserungsleistungen hinausgehen müssen, die sich 
aus Produktivitätssteigerungen von selbst ergeben. Um
weltschutzinnovative Unternehmen werden durch diese 
Regelungen bestraft, wenn sie hochgesteckte Ziele nicht 
erreichen können und ihnen die Teilnahmeerklärung ver
wehrt wird. Unter diesen Rahmenbedingungen werden 
von der Verordnung nur wenig Innovationsimpulse ausge
hen. Vielmehr könnten sogar innovationsbremsende Ef
fekte die Folge sein. In Bezug auf den Prüfungsmaßstab 
lassen die Mängel der Verordnung befürchten, daß die Ak
zeptanz des Umwelt-Audits in der Öffentlichkeit schnell ab
nehmen und auch eingeführte Umweltzeichen, wie u.a. der 
Blaue Engel, an Glaubwürdigkeit verlieren könnten.

5.3.3 Prüfungsergebnis

Nach jedem Prüfungsverfahren wird eine Umwelterklä
rung erstellt, die auf alle umweltrelevanten Problemstellun

gen eingeht und von einem externen Gutachter anhand 
des oben angesprochenen Prüfungsmaßstabes auf ihre 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung 
hin überprüft wird. Nach einem positiven Ergebnis dieser 
Überprüfung und der Eintragung bei der nationalen Regi
strierungsstelle ist das Unternehmen berechtigt, für Marke
tingzwecke eine näher bezeichnete Teilnahmeerklärung zu 
führen65. In dieser Phase des Verordnungsverfahrens ver
dienen unter Innovationsgesichtspunkten insbesondere 
die Fragen nach dem Inhalt und dem Umfang der Umwelt
erklärung sowie der Reichweite der Teilnahmeerklärung 
Beachtung.

5.3.3.1 Umwelterklärung

Die interne Prüfung schließt ab mit der Erstellung der 
Umwelterklärung, die ihrerseits Gegenstand der Validie
rung durch den externen Gutachter ist. In ihr wird eine Zu
sammenfassung der Prüfungsergebnisse und eine Beur
teilung aller wichtigen Umweltfragen im Zusammenhang 
mit den betreffenden Tätigkeiten vorgenommen66. Die 
Umwelterklärung wird für die Öffentlichkeit verfaßt. Diese 
Bestimmung der Öffentlichkeit als Adressat der Umwelter
klärung hat eine doppelte Zielrichtung. Zum einen soll 
damit eine gewisse Transparenz des Umweltverhaltens der 
Unternehmen erreicht werden, wie dies bereits der Richtli
nie über den freien Zugang zu Informationen über die Um
welt zugrunde lag67. Zum anderen soll durch die gezielte 
Einbindung der Öffentlichkeit ein funktionales Äquivalent 
zur fehlenden Vollzugskompetenz der EG geschaffen 
werden68.

Kommunikationssituation

Die beiden oben genannten Zielsetzungen legen es 
nahe, die externe Umweltberichterstattung als besondere 
Kommunikationssituation zu verstehen. Die Besonderhei
ten dieser Kommunikation bestehen darin, daß das Unter
nehmen den verschiedensten Interessen interner und ex
terner Anspruchsgruppen69 ausgesetzt ist, wobei inner
halb der jeweiligen Anspruchsgruppe die bestehenden 
Einzelinteressen wiederum nicht homogen sein müssen70.

63 Z.B. der British Standard (BSI 7750), der South African Stan
dard, der Canadian Standard oder der French Standard.

64 Vgl. Hermann, Kurz, Spiller (1993), S. 65.

65 Vgl. Art. 8,l in Verbindung mit Anhang IV der VO.

66 Vgl. Art. 5,II, III, lit.b) der VO.

67 ABIEG Nr. L 158 v. 27.6.1990, S. 56; diese Richtlinie betrifft je
doch lediglich diejenigen Informationen, die bei den Behörden 
vorhanden sind.

63 Vgl. Scherer (1993), S. 15.

69 Diese Gruppen werden als „Stakeholders” bezeichnet (vgl. 
Hallay, Pfriem (1993), S. 50, mit einer Aufstellung möglicher Stake
holders).

70 In diesem Zusammenhang seien die möglichen Differenzen 
zwischen „Arbeitnehmerinteressen” und „Gewerkschaftspositio
nen” erwähnt.
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Es kann und soll nicht die Aufgabe der externen Umwelt
berichterstattung sein, alle diffusen Interessen- und An
spruchslagen zu befriedigen. Vielmehr muß es Aufgabe 
der Unternehmenspolitik sein, die verschiedenen Interes
sen wahrzunehmen und eine Entscheidung darüber zu 
treffen, welche Ansprüche befriedigt werden sollen (ggf. 
auch wann und wie) und welche Ansprüche zurückgewie
sen werden71. Die externe Umweltberichterstattung hat die 
Aufgabe, die getroffenen Entscheidungen nach außen zu 
begründen und den Anspruchsgruppen zu vermitteln.

Die materiellen Anforderungen an die Umwelterklärung 
sind im Verordnungstext nur angedeutet. Dort wird eine 
Liste derjenigen Themenbereiche aufgestellt, die in der 
Umwelterklärung anzusprechen sind72. Außerdem ist in 
der Präambel die Zielvorstellung formuliert, daß die Erklä
rungen die Kriterien der Transparenz und der Glaubwürdig
keit erfüllen sollen. Darüberhinausgehende, konkrete An
forderungen an den Erklärungsinhalt lassen sich aus der 
Verordnung selbst nur schwer ableiten73.

Allerdings erscheint es sinnvoll, ausgehend vom Verord
nungstext und auf der Grundlage des oben beschriebenen 
Kommunikationsverständnisses, Kriterien herauszuarbei
ten, aus denen möglicherweise konkrete Anforderungen 
an die Umwelterklärung abgeleitet werden können. Solche 
Kriterien sind nach Ansicht der Verfasser:

— Verständlichkeit: Die Umwelterklärung muß auf die In
formationsbedürfnisse der Adressaten zugeschnitten 
sein. Dies kann es auch erforderlich machen, die vali
dierte Umwelterklärung für die jeweils anzusprechende 
Gruppe mit sachlichen Erläuterungen und zusätzli
chen Informationen zu versehen.

— Transparenz: Zahlenwerte besitzen nur dann einen In
formationswert, wenn relevante Vergleichsparameter 
beigefügt werden. Die Darstellung in der Erklärung 
sollte darum z.B. Kennzahlen wie Emissionen pro Pro
dukteinheit einschließen.

— Problembewußtsein: Die Umwelterklärung sollte insbe
sondere auf die am Standort bestehenden und als sol
che erkannten Probleme im Umweltbereich eingehen, 
um die Schwächen im betrieblichen Umweltschutz und 
zukünftige Handlungsgebiete zu verdeutlichen.

— Glaubwürdigkeit: Die positiven und negativen Informa
tionen zum betrieblichen Umweltschutz müssen voll
ständig sein.

Gestaltungsvorschläge zur Umwelterklärung

In der Diskussion um das Verordnungsverfahren wurden 
bereits konkrete Vorschläge eingebracht:

— So wurde die Frage diskutiert, ob „alle wichtigen Daten 
einschließlich der in Betracht zu ziehenden Alternati
ven und der Audit-Erklärung in ihrer Orginalfassung (...) 
zwingend veröffentlicht werden” sollten74. Dem steht 
jedoch der in Art.4,VII der VO gewährte Schutz von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen75 und die Tat

sache entgegen, daß die Verordnung selbst von einer 
geänderten Umwelterklärung ausgeht76. Die ursprüng
liche Fassung der Erklärung steht damit nicht mehr zur 
Verfügung und muß nicht veröffentlicht werden.

— Ein anderer Vorschlag zielte darauf, daß die nach Art. 5,
I der VO nach der ersten Umweltprüfung zu erstellende 
Umwelterklärung veröffentlicht werden muß77. Bei ge
nauerer Betrachtung ist jedoch das Schicksal des 
Berichts über die erste Umweltprüfung an anderer 
Stelle geregelt78. Dort ist lediglich gefordert, daß dem 
Gutachter zur Validierung des Entwurfs einer Umwelt
erklärung auch der Bericht über die Umweltprüfung 
vorzulegen ist. Damit muß das Ergebnis der Umwelt
prüfung zwar dem Gutachter vorgelegt werden, es fließt 
dann aber nur noch in die Umwelterklärung mit ein.

Bereits an diesen beiden Beispielen mag deutlich ge
worden sein, daß die Konkretisierung der Anforderungen, 
die an die Umwelterklärung zu stellen sind, kaum auf die 
Verordnung gestützt werden können. Dies kann jedoch 
nicht bedeuten, daß solche Anforderungen nicht gestellt 
werden sollten oder daß die Erklärungen solche Anforde
rungen nicht berücksichtigen könnten. Vielmehr erscheint 
die Berücksichtigung sogar notwendig, wenn die in der 
Präambel der Verordnung genannten Ziele von Transpa
renz und Glaubwürdigkeit erreicht werden sollen: Transpa
renz ist nur durch Informationen herzustellen, und um 
Glaubwürdigkeit zu schaffen, müssen diese Informationen 
vollständig sein.

Für die Glaubwürdigkeit der Umwelterklärung wird es 
auch eine Rolle spielen, wie mit Positionen spezieller An
spruchsgruppen umgegangen wird. So könnte die Stel
lungnahme des Betriebsrates eines Unternehmens zur 
Umwelterklärung ein selbständiger Bestandteil der Erklä
rung werden. Aber auch andere Bereiche der Außenkom
munikation könnten in die Umwelterklärung mit einfließen. 
Dies könnte beispielsweise in Form einer Dokumentation 
anhängiger Gerichtsverfahren, eingelegter Beschwerden 
o.ä. erfolgen79.

Sollten sich die Unternehmen nicht kreativ auf eine sol
che „Dialog-Leistung” einlassen können, so ist zumindest 
für eine Stellungnahme des Betriebsrates eine Aufnahme

71 Vgl. Hallay, Pfriem (1993), S. 51.

72 Vgl. Art. 3,III der VO.

73 Im Gegensatz zur Verordnung enthielt der Vorentwurf noch 
das Erfordernis eines Vergleichs der absoluten Zahlen über Um
weltauswirkungen mit ordnungspolitischen Anforderungen in der 
Umwelterklärung, Art. 5,II des Vorentwurfs, ABIEG Nr. C 120 v. 
30.4.1993, S. 11.

74 Führ (1993), S. 861.

75 Vgl. Sellner, Schnutenhaus (1993), S. 930.

76 Vgl. Anhang III.B.4b) der VO.

77 Sellner, Schnutenhaus (1993), S. 930.

78 Vgl. Anhang III.B.2. der VO.

79 Für das Prüfungsverfahren sieht die Verordnung bereits die 
systematische Erfassung von „Mitteilungen von betroffenen Par
teien”  vor (Anhang I.B.2.d).
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in den Mindestanforderungskatalog vorzusehen, wie dies 
bei den Sozialbilanzen nach französischem Recht der Fall 
ist80. Dies kann zwar kein Ersatz für die gegen Ende des 
Entwurfsstadiums aufgekommene81 und letzlich doch 
nicht übernommene Mitbestimmungspflichtigkeit der 
Gesamtmaßnahme der Installation von Umweltmanage
mentsystemen sein, aber es würde zumindest der Integra
tion relevanter Anspruchsgruppen in das Informationssy
stem entsprechen.

Für das Gebiet der BRD kommt es wettbewerbsrechtlich 
zu weiteren konkretisierbaren Anforderungen an die Um
welterklärungen, die sich auch darauf beziehen, daß kein 
unzutreffendes Gesamtbild wiedergegeben werden darf 
und daß die Umwelterklärungen wegen ihres Öffentlich
keitsbezuges leicht zugänglich sein müssen82. Von daher 
kann es wettbewerbsrechtlich geboten erscheinen, die 
Umwelterklärungen in allgemein zugänglichen Medien, 
etwa in Tageszeitungen, zu veröffentlichen83. Die Mängel 
der Verordnung in Bezug auf den Prüfungsumfang- und 
maßstab sowie deren mögliche Wirkung auf die Öffentlich
keit kann aber auch diese Maßnahme nicht beheben.

5.3.3.2 Reichweite der Teilnahmeerklärung

Nach der Eintragung der am Verordnungsverfahren teil
nehmenden Standorte in das Standortverzeichnis ist das 
betreffende Unternehmen berechtigt, zu Marketing
zwecken eine der in Anhang IV der VO aufgeführten Teil
nahmeerklärungen zu verwenden, wobei die Verwendung 
im Produktwerbungsbereich ausgeschlossen ist.

Diese Verwendung der Teilnahmeerklärung in der exter
nen Unternehmenskommunikation soll für die Unterneh
men einen Anreiz bieten, sich am Verordnungsverfahren 
zu beteiligen. Dieser Anreiz entsteht, wenn Kunden gegen
über einem nicht zertifizierten Konkurrenten den Eindruck 
gewinnen, daß das Unternehmen umweltfreundlicher ist. 
Ein weiterer Anreiz zur Teilnahme geht unabhängig von der 
Verwendung der Teilnahmeerklärung von Abnehmern bzw. 
Kunden aus, die Wert auf die Installation eines Umweltma
nagementsystems legen84. Für die Verwendung der Teil
nahmeerklärung gibt es vier unterschiedliche Möglichkei
ten, je nachdem, ob lediglich ein bestimmter oder mehrere 
Standorte beziehungsweise unternehmensbezogen alle 
Standorte in bestimmten EU-Mitgliedsstaaten oder alle 
Standorte eines Unternehmens innerhalb der EU am Ver
ordnungsverfahren teilnehmen.

Ein besonderes Augenmerk muß hierbei auf die unter
nehmensbezogenen Teilnahmeerklärungen gerichtet wer
den. Dabei sollte sichergestellt werden, daß tatsächlich alle 
Standorte, an denen das Unternehmen „gewerblich tätig” 
ist, erfaßt sind. Dabei sind wiederum auch solche Unter
nehmen einzubeziehen, bei denen ein Beteiligungsver
hältnis im Sinne von § 271,1,3 HGB besteht (vgl. Abschnitt 
5.3.1.3.). Es wäre wünschenswert, daß in der langfristigen 
Weiterentwicklung des Audit-Systems das Verordnungs
verfahren generell gesamtunternehmensbezogen ausge

staltet wird. Dies hätte sowohl den Vorteil einer größeren 
Übersichtlichkeit derTeilnahmeerklärungen als auch einer 
besseren Einbindung der strategischen Entscheidungen, 
die typischerweise nicht auf der Standortebene, sondern 
auf der Unternehmensebene getroffen werden.

5.4 U m w e l t g u t a c h t e r

Für die Akzeptanz des Verordnungsverfahrens ist es von 
entscheidender Bedeutung, daß-durch die Validierung der 
Umwelterklärung durch den externen Gutachter ein 
Höchstmaß an Glaubwürdigkeit geschaffen wird. Wegen 
der aufgezeigten Schwächen bei der Bestimmung des Prü
fungsumfangs und -maßstabs rückt die Person des Über
prüfenden immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses. 
Außerdem ist der externe Gutachter die einzige Person, die 
neben der für die Öffentlichkeit „übersetzten” Fassung 
auch die gesamten Ausgangsinformationen der Umwelter
klärung des Standortes besitzt85. Der Gutachter ist damit 
als Garant für die materielle Wahrheit der Umwelterklärung 
gegenüber der Öffentlichkeit anzusehen.

In der Frage, welcher Stelle die Zulassung der externen 
Gutachter übertragen wird, zeichnet sich mittlerweile eine 
Lösung ab, die auf einem Modell des BDI basierend nach 
einem gestuften Verfahren ablaufen kann. So wird zu
nächst eine Eignungsprüfung der Gutachterkandidaten 
durch eine noch zu gründende (private) Deutsche Akkredi
tierungsstelle Umwelt vorgenommen, die im Rahmen einer 
TGA (Trägergemeinschaft für Akkreditierungen) tätig sein 
soll. Nach bestandener Prüfung soll die eigentliche Zulas
sung durch eine staatliche Stelle vorgenommen werden. 
Diese soll entweder an der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM)86 bzw. durch eine Selbstorga
nisation der Wirtschaft bei den Industrie-und Handelskam
mern87 oder am Umweltbundesamt88 angesiedelt sein. Bei 
alledem ist zu beachten, daß das Zulassungs- und Regi
strierungssystem bis April 1995 funktionsfähig sein sollte.

Neben der Organisaton der Zulassungsstelle könnten 
noch weitere formale Regelungen erwogen werden, um die 
Glaubwürdigkeit der Tätigkeit der externen Gutachter zu 
erhöhen. So ist im Entwurfstadium der Verordnung vorge
schlagen worden, daß der externe Gutachter nicht vom 
Unternehmen selbst, sondern von Fall zu Fall durch die Zu
lassungsstelle beauftragt wird89, um so bereits im Vorfeld

so Vgl. Hallay, Pfriem (1993), S. 55.
81 Vgl. Meurin (1992), S. 303.
82 Vgl. Wiebe (1994) S. 293.
83 Vgl. Führ (1993), S. 861, und Wiebe (1994), S. 293.
84 Vgl. Heuvels (1993), S. 47.
85 Vgl. Artikel 5 Nr. 3 der VO.
86 Vorschlag des Bundesverbandes der Deutschen Industrie 

(vgl. Umwelt (1993), S. 469).
87 Vorschlag des DIHT (vgl. Spindler (1993), S. 35).
88 Vgl. Umwelt (1993), S. 469.
89 Vgl. Führ (1992), S. 473 (staatliche Zuweisung), und Karl 

(1992), S. 298 (Rotationsprinzip).
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personellen Verflechtungen vorzubeugen. Ein solches Vor
gehen würde sicherlich ein erhöhtes Maß an Glaubwürdig
keit der Ergebnisse mit sich bringen. Auf der Grundlage 
des Verordnungssystems ist dieser Vorschlag jedoch nicht 
mehr haltbar, da der Registrierungsantrag der erste Kon
takt mit einer offiziellen Stelle ist und für diesen Antrag die 
validierte Umwelterklärung bereits vorliegen muß. Die Ver
ordnung geht also von einem völlig staatsunabhängigen, 
privatrechtlichen Mandatsverhältnis zwischen dem Unter
nehmen und dem externen Gutachter aus.

In eine ähnliche Richtung zielt der Vorschlag, Dauer
mandate dadurch zu verhindern, daß derselbe Gutachter 
höchstens zwei Prüfungen hintereinander durchzuführen 
berechtigt sein soll90. Trotz des mit einer solchen Ein
schränkung insgesamt verbundenen Mehraufwands, der 
entsteht, da die wechselnden Gutachter sich jeweils in die 
betriebliche Situation einarbeiten müßten, könnte eine sol
che Regelung sinnvoll sein, um Glaubwürdigkeitsverlusten 
bei der Institution eines „Hausgutachters” entgegenzuwir
ken. Ein solcher Vorschlag verträgt sich mit dem Verord
nungstext, da von staatlicher Seite in das Mandatsverhält
nis nicht im vorhinein eingegriffen werden muß. Jedoch 
könnte eine solche Regelung umgangen werden, indem 
ein Unternehmen alternierend auf zwei Gutachter zurück
greift.

Weiterhin erscheint es sinnvoll, den Namen des exter
nen Gutachters in die Liste der registrierten Standorte mit 
aufzunehmen, um so der Öffentlichkeit einen direkten Ver
gleich zu ermöglichen. Dadurch werden keine zusätzli
chen Informationen preisgegeben, da der Name des Gut
achters in der Umwelterklärung ohnehin veröffentlicht 
wird91. Es findet lediglich eine Zusammenstellung vorhan
dener Informationen in der Registrierungsliste statt, die der 
interessierten Öffentlichkeit eine Bewertung der Situation 
erleichtert.

In der Verordnung selbst ist noch vorgesehen, die Begut
achtungen ihrerseits einer Qualitätskontrolle zu unterzie
hen92. Für dieses Verfahren könnten Erfahrungen aus dem 
Bereich der Wirtschaftsprüfungen fruchtbar gemacht wer
den, wobei auch dieses Verfahren möglichst transparent 
ausgestaltet werden sollte. Im Rahmen dieser „Überprü
fung der Prüfenden” sollte außerdem eine gutachter- und 
länderbezogene Erhebung derjenigen Überprüfungen 
durchgeführt werden, die nicht mit der Validierung durch 
den beauftragten Gutachter abgeschlossen wurden. Die 
Ergebnisse dieser Erhebung sollten in aggregierter Form 
veröffentlicht werden, um so eine Vergleichbarkeit der Prü
fungsergebnisse zu gewährleisten. Auf diese Weise könnte 
man Informationen darüber erhalten, inwieweit das Verord
nungsverfahren Anforderungen enthält, die nicht von allen 
Standorten erfüllt werden.

Die oben aufgezeigten Vorschläge sollen verdeutlichen, 
daß Möglichkeiten vorhanden sind, durch formale Anforde
rungen die Transparenz der Tätigkeit des externen Gutach
ters sicherzustellen. Dabei wären Einflußnahmen auf das 
Mandatsverhältnis zwischen den Unternehmen und dem

Gutachter um so mehr angezeigt, als Tendenzen in Rich
tung auf Interessenparallelen zwischen diesen erkennbar 
sein sollten. Diese könnten vorhanden sein, da ein Unter
nehmen, welches einen Gutachter beauftragt und bezahlt, 
von diesem in der Regel eine positive Validierung erwartet. 
Je nach der Zahl der zugelassenen Gutachter könnten Un
ternehmen bei einem Angebotsüberhang auf Gutachter
seite Druck ausüben. Bei der Zertifizierung von Qualitäts
managementsystemen erreichen beispielsweise zirka 
70% der durch Prüfungsgesellschaften kontrollierten Un
ternehmen sofort das erwünschte Zertifikat93. Diese Quote 
läßt allerdings keine Rückschlüsse auf die Existenz von 
Gefälligkeitsgutachten zu. Es bleibt dabei zunächst den 
Akteuren Vorbehalten, von sich aus Tendenzen entgegen
zuwirken, die zusätzliche Glaubwürdigkeitsverluste produ
zieren könnten.

Es sollte bei allen Überlegungen beachtet werden, daß 
nach dem Verordnungsverfahren ausdrücklich gutachterli
che Freizügigkeit in den Mitgliedsstaaten gewährleistet 
wird94. Die Zulassung in einem Mitgliedsstaat berechtigt 
somit zu einer EG-weiten Gutachtertätigkeit. Deshalb ist es 
nicht ausreichend, konkrete Anforderungen an die gutach
terliche Tätigkeit im nationalen Umsetzungsrecht zu nor
mieren, sondern es ist notwendig, solche Änderungen un
mittelbar in das Verordnungsverfahren einzubringen. Eine 
lediglich nationale Regelung würde im Ergebnis nur zu 
einer Verlagerung der Zulassungsanträge in einen ande
ren Mitgliedsstaat führen. Auch eine verstärkte Tätigkeit 
von in anderen Staaten zugelassenen Gutachtern wäre für 
die Bundesrepublik Deutschland zu befürchten.

5.5 Kle i  ne und m i t t l e r e  U n t e r n e h m e n

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der gewerbli
chen Wirtschaft werden aufgrund von Konkurrenzgründen 
oder aufgrund von Ansprüchen ihrer Abnehmer gezwun
gen sein, am EG-Umwelt-Audit-Verfahren teilzunehmen. 
Damit werden für KMU nicht unerhebliche Kostenbelastun
gen verbunden sein. Die Kosten für ein Audit liegen bei 
einem Großunternehmen wie IBM beispielsweise bei ca. 
DM 200 00095. Wenngleich für KMU geringere Summen 
anfallen werden, dürften die finanziellen Belastungen für 
diese Unternehmen jedoch bedeutend sein. Aus diesem 
Grund sind in der Verordnung bereits Möglichkeiten für be
sondere Fördermaßnahmen für kleine und mittlere Unter
nehmen vorgesehen96.

90 Vgl. Hermann, Kurz, Spiller (1993), S. 66.

91 Vgl. Artikel 5 lit. g) der VO.

92 Vgl. Anhang III, A.5 der VO.

93 Vgl. Kassebohm, Malorny (1994).

94 Vgl. Artikel 6 der VO.

95 Faßhauer (1994).

96 Vgl. Artikel 13 der VO.
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Die Notwendigkeit solcher Maßnahmen bestätigten die 
ersten Erfahrungen mit der Einführung von Umweltmana
gementsystemen in den Niederlanden97. Dort zeigte sich, 
daß in Großunternehmen die Entwicklung von Umweltma
nagementsystemen weit vorangeschritten war, während 
bei kleinen Unternehmen durch Zeit- und Kapazitätseng
pässe der Aufbau nur ungenügend vorangekommen war. 
„Kleine Unternehmen verfügen zumeist nicht über sepa
rate Umweltabteilungen, die eine derartige Einführung 
(eines Umweltmanagementsystems) initiieren und beglei
ten können. Auch müssen finanzielle Mittel über eine län
gere Zeitspanne verteilt werden” 98. Zudem sind insbeson
dere bei kleinen und mittleren Unternehmen bislang kaum 
Elemente wie Qualitätssicherung vorhanden, auf denen 
Umweltmanagementsysteme aufbauen können. Die Ver
ordnung könnte gerade in diesen Unternehmen wirkungs
volle Innovationseffekte in bezug auf eine kontinuierliche 
Verbesserung des Umweltschutzes erreichen (vgl. Kapi
tel 5.1).

Es gilt somit abzuwarten, in welcher Form und Höhe die 
in Artikel 13 der VO vorgesehenen Förderhilfen für kleine 
und mittlere Unternehmen von Bund und Ländern zur Ver
fügung gestellt werden und welche Vorschläge die Kom
mission der EU dem Rat zur Förderung einer stärkeren Teil
nahme dieser Unternehmensgruppe machen wird.

6. Resümee

In der Vergangenheit wurde der Nutzen von internen 
Umwelt-Audits zur Optimierung des betrieblichen Umwelt
schutzes bereits in einer Reihe von Unternehmen erkannt. 
Die Teilnahme am EG-Umwelt-Audit-Verfahren bedeutet 
für diese Unternehmen vor allem Anpassungsmaßnah
men, die bereits vorhandene Elemente des betrieblichen 
Umweltschutzes mit dem Verfahren der Umwelt-Audit-Ver- 
ordnung in Übereinstimmung bringen. Auch in der Öffent
lichkeit besteht ein zunehmendes Informationsbedürfnis 
über den Stand des betrieblichen Umweltschutzes.

Die EG-Umwelt-Audit-Verordnung stellt insofern einen 
Normierungsrahmen für bereits angewendete interne In
strumente des betrieblichen Umweltschutzes dar, welche 
um einen Kommunikationsaspekt erweitert werden. Durch 
diese Ausrichtung auf die Vermittlung eines bestimmten 
Erscheinungsbildes nach außen besteht jedoch die Ge
fahr, daß die eigentlichen problemorientierten Ziele von 
Umwelt-Audits — die Kontroll-, Informations- und Innova
tionswirkung — zugunsten der reinen Erlangung einer Teil
nahmeerklärung in den Hintergrund tritt.

Es ist zu erwarten, daß sich die ersten Umweltbetriebs
prüfungen aufgrund der weiten Interpretationsspielräume 
bezüglich ihrer Ermittlungstiefe auf System-Audits be
schränken werden. Damit sind zunächst relativ geringe An
sprüche an die am Verordnungsverfahren teilnehmenden 
Unternehmen gestellt. Die Anforderungen werden vor 
allem durch formale Dokumentationen des betrieblichen 
Umweltschutzes, wie Handbücher o.ä., erfüllt werden.

Obwohl eine so dokumentierte formale Berücksichtigung 
von Umweltschutzzielen eine wichtige Funktion gegen
über der Öffentlichkeit, den Kunden und den Mitarbeitern 
hat und die grundsätzliche Haltung eines Unternehmens 
zum Umweltschutz deutlich machen kann, greift eine sol
che Vorgehensweise auf Dauer zu kurz.

Erst in einem Stadium, in dem sich tatsächlich wesentli
che Verbesserungen im Bereich des betrieblichen Umwelt
schutzes nachweisen lassen, kann darüber nachgedacht 
werden, die Anforderungen des Umweltordnungsrechts zu 
lockern. Bereits heute eine solche „signifikante, spürbare 
und kurzfristig greifende Entlastung an anderer Stelle für 
die deutschen Unternehmen” 99 zu fordern, überschätzt 
deutlich die Wirkungen, die derzeit von diesem Instrument 
ausgehen.

Die Reaktion der Konsumenten wird in zweierlei Hinsicht 
erheblichen Einfluß nehmen: Zum einen kann über das 
Konsumverhalten eine Teilnahme am Audit-Verfahren ho
noriert werden und zum anderen kann eine kritische und 
einfordernde Öffentlichkeit die Qualität der Umweltbe
triebsprüfungen und der Umwelterklärungen auf Dauer 
positiv beeinflussen.

Um die in den Hintergrund getretene Gewährleistung der 
Kontroll-, Informations- und Innovationswirkung nach wie 
vor zum Tragen zu bringen, ist es jedoch erforderlich, daß 
die Realisierung der erkannten Umweltschutzpotentiale 
auch Verbesserungen des wirtschaftlichen Betriebsergeb
nisses ermöglicht. Dies ist in relevantem Umfang erst 
erreichbar, wenn die Knappheit der Umweltgüter durch ent
sprechende Preise am Markt deutlich werden. Erst im Rah
men eines „Instrumenten-Mix” aus umweltrechtlichen und 
umweltökonomischen Maßnahmen werden den Unterneh
men Anreize für innovative Handlungsoptionen gegeben, 
welche die Zielsetzungen der Audit-Verordnung erreichbar 
werden lassen.

Die insbesondere für bundesdeutsche Unternehmen 
wettbewerbsverzerrenden Wirkungen der Verordnung wer
den erst behoben sein, wenn die Ansprüche der nationalen 
Umweltregulierungen harmonisiert sind. Auch nationale 
Verzerrungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Anwen
dung von Parallelnormen und der grenzüberschreitenden 
Tätigkeit von externen Gutachtern sollten möglichst 
schnell ausgeräumt werden.

Aufgrund der zur Zeit vorhandenen gravierenden Män
gel ist zu hoffen, daß sich die EG-Umwelt-Audit-Verord- 
nung als ein „lernfähiges Gesetz” erweist, dessen Weiter
entwicklung ein dynamischer Prozeß bleibt. Eine solche 
Dynamisierung erscheint insbesondere notwendig, da auf
gezeigt wurde, daß die Verordnung in der jetzigen Fassung 
Auslegungsspielräume eröffnet, die bei ihrer Nutzung den 
ausdrücklichen Zielsetzungen der Verordnung entgegen
laufen.

97 Vgl. Someren (1994).
98 Someren (1994), S. 49.
99 Schulz (1994), S. 244.
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Zusammenfassung 

Die EG-Umwelt-Audit-Verordnung

Seit dem 13.7.1993 regelt die EG-Umwelt-Audit-Verord- 
nung die freiwillige Teilnahme von Unternehmensstandor
ten an einem Umwelt-Audit-Verfahren. Die EG-Umwelt- 
Audit-Verordnung stellt ein noch vages Konzept für 
Umweltmanagementsysteme und Umweltbetriebsprüfun
gen dar, welches große Interpretationsspielräume für die 
Umsetzung in der Praxis offen läßt. Das Ziel des Europäi
schen Rates, mit der Verordnung die kontinuierliche Ver
besserung des betrieblichen Umweltschutzes zu fördern, 
kann nur begrenzt erfüllt werden. Es ist zu befürchten, daß 
bei den teilnehmenden Unternehmen statt der gewünsch
ten problemorientierten Schwachstellenanalyse ein ziel
orientiertes Vorgehen zum Erreichen einer Teilnahmeer
klärung dominieren wird. Die ungenügende Beschreibung 
der Ermittlungstiefe kann zu einer Abschwächung der Prü
fungsanforderungen führen. Eine solche Entwicklung bei 
der Umsetzung der Verordnung könnte dazu führen, daß 
dieses Umweltschutzinstrument als „Mogelpackung”  in 
der Öffentlichkeit an Glaubwürdigkeit verliert. Um dies zu 
verhindern, sollte die weitere Ausgestaltung der Verord
nung ein dynamischer Lernprozeß bleiben, in den die 
gewonnenen Praxiserfahrungen aufgenommen werden. 
Zudem dürfen Umwelt-Audits nicht als Ersatz für notwen
dige marktwirtschaftliche Instrumente in der Umweltpolitik 
verstanden werden.

Summary 

The EC Eco-audit Regulation

Since 13 July 1993, the EC eco-audit regulation has 
regulated voluntary participation of enterprises in eco- 
auditing. Up to now it has been a vague plan for en
vironmental management systems and eco-auditing of 
enterprises, which in practice, when it comes to implemen
ting it, maybe interpreted in many different ways. The Euro
pean Councils aim of promoting a steady improvement of 
environmental standards in enterprises with the help of this 
regulation can only partially be achieved. It is to be feared 
that instead of the desired problem-oriented analysis of 
weaknesses, an objective-oriented approach to secure a 
document certifying participation will prevail on the part of 
the enterprises. The inadequate description of the nature of 
the auditing may result in a watering down of the re
quirements. Such a development in terms of the implemen
tation could tarnish the public image of this tool designed 
for environmental protection and lead people to consider it 
a ,,swiz” . To prevent this from happening the further 
elaboration of the regulation should continue to be a 
dynamic learning process, taking into account future prac
tical experience. Moreover, eco-audits must not be regard
ed as substitutes for the application of economic instru
ments in environmental policy.
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